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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2817 /J der 
Abgeordneten Walter Rauch ua wie folgt: 

 
Frage 1: 
Ja. 
 
Frage 2: 
Die Arbeitsinspektion ist gemäß dem Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (ArbIG) die zur Kontrolle 
der Arbeitnehmerschutzbestimmungen berufene Behörde. Die regionale Zuständigkeit der 
Arbeitsinspektorate richtet sich nach der Verordnung über die Aufsichtsbezirke und den 
Wirkungsbereich der Arbeitsinspektorate, BGBl. Nr. 237/1993. Zuständig für die Baustelle A9 
Pyhrn Autobahn Vollausbau Gleinalmtunnel ist das Arbeitsinspektorat Leoben. 
 
Frage 3: 
Kontrollen vom Arbeitsinspektorat wurden durchgeführt am 12.11.2013, 13.1.2014, 
4.3.2014, 14.4.2014 und 22.7.2014. Eine weitere Kontrolle wurde am 6.11.2014 durchge-
führt.  
 
Frage 4: 
Ja. 
 
Frage 5: 

GZ: BMASK-460.002/0064-VII/A/3/2014  

 Wien, 19.11.2014 

2347/AB 1 von 3

vom 20.11.2014 zu 2817/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 

Seite 2 von 3 zu Geschäftszahl: BMASK-460.002/0064-VII/A/3/2014 

Mängel wurden festgestellt in Zusammenhang mit Untertagebauarbeiten, mit Arbeitsvor-
gängen, mit Arbeitsmitteln, mit elektrischen Anlagen, mit Arbeitsplätzen in Bezug auf die 
Werkstätte und mit dem BauKG sowie zuletzt mit einer Arbeitsstelle im Einfahrtsbereich der 
Tunnelröhre, die nicht ordnungsgemäß abgesichert war.  
 
Frage 7: 
Nein. 
 
Frage 12: 
Auf fertiggestellten Baustellen (Straßen) werden in der Regel keine Arbeitnehmer/innen 
mehr beschäftigt. 
 
Frage 13: 
Ja. 
 
Frage 14: 
Nach den auswertbaren Daten im Arbeitsinspektorat wurde ein/e Arbeitnehmer/in verletzt. 
Gemäß § 363 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes müssen Arbeitgeber/innen jeden 
Arbeitsunfall, durch den eine unfallversicherte Person getötet oder mehr als drei Tage völlig 
oder teilweise arbeitsunfähig geworden ist, längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen 
Träger der Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden Vordruck in dreifacher 
Ausfertigung melden. Der Träger der Unfallversicherung hat eine der bei ihm eingelangten 
Ausfertigungen der Meldung eines Arbeitsunfalles an das zuständige Arbeitsinspektorat wei-
terzuleiten. 
Ob ein Arbeitsunfall vom Arbeitsinspektorat erhoben wird, richtet sich nach arbeitnehmer-
schutzrelevanten Kriterien, insbesondere ob der Unfall in Zusammenhang mit der Nichtein-
haltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften stehen kann. 
 
Frage 15: 
Ja. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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